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Bauprodukte (Bestandteile für Unterkonstruktion, Rahmenelemente, Glashalterungen und 
Glasauflager) für Brandschutzkonstruktionen  

Der oben genannte Zulassungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich zugelassen. 
Dieser Bescheid umfasst zehn Seiten und 26 Anlagen.  
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I  ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit des Zulassungs-
gegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen. 

2 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die für die Durchführung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigun-
gen. 

3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbeson-
dere privater Schutzrechte, erteilt. 

4 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter gehen-
der Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender des Zulassungs-
gegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfügung zu stellen 
und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung an der Verwen-
dungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behörden ebenfalls Kopien 
der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfügung zu stellen. 

5 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollständig vervielfältigt werden. Eine 
auszugsweise Veröffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts für Bautech-
nik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dürfen der allgemeinen bauaufsichtlichen 
Zulassung nicht widersprechen. Übersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulas-
sung müssen den Hinweis "Vom Deutschen Institut für Bautechnik nicht geprüfte Über-
setzung der deutschen Originalfassung" enthalten. 

6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der 
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung können nachträglich ergänzt und geändert 
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern. 

7 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller im Zulassungsverfahren zum 
Zulassungsgegenstand gemachten Angaben und vorgelegten Dokumente. Eine Änderung 
dieser Zulassungsgrundlagen wird von diesem Bescheid nicht erfasst und ist dem 
Deutschen Institut für Bautechnik unverzüglich offenzulegen. 
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II  BESONDERE BESTIMMUNGEN 

1 Zulassungsgegenstand und Verwendungsbereich 

1.1  Zulassungsgegenstände 
Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung gilt für die Herstellung der folgenden Bauproduk-
te für Brandschutzkonstruktionen jeweils nach Abschnitt 2. Sie gilt außerdem für den allge-
meinen Nachweis zur Verwendung dieser Bauprodukte in nichttragenden Brandschutzkon-
struktionen.  
− Spezielle Stahlblechprofile für eine Unterkonstruktion mit und ohne Kühlkörper 

− Ständerprofile 
− Systemständer 
− Anschlussständer  
− Systemständer mit Ständerverstärkung und Kühlkörper 

− Wandanschlussprofile 
− Querkämpferprofile mit und ohne Kühlkörpern 
− Boden-/Decken- und L-profile  
− Eckpfostenprofile mit Kühlkörpern 
− Befestigungsprofile und Befestigungsmittel  

− Rahmenelemente aus Aluminium-Profilen, wahlweise vom 
− Typ I: mit aufgeklebter Scheibe oder 
− Typ II: rahmenverglast, oder 
− Typ III: ohne Scheibe  
einschließlich der dazu gehörigen Befestigungen, wie Einhängehaken, spezielle Dichtun-
gen und ggf. spezielle Jalousien 

− Glashalterungen und Glasauflager 

1.2 Verwendungsbereiche  
 Die Zulassungsgegenstände sind zur Verwendung für Bauarten zum Errichten von Brand-

schutzkonstruktionen geeignet, wenn sie in der allgemeinen Bauartgenehmigung der jeweili-
gen Brandschutzkonstruktionen aufgeführt sind.  

2 Bestimmungen für die Bauprodukte 

2.1 Eigenschaften und Aufbau  
2.1.1 Allgemeines 
 Die grundsätzliche Eignung der Zulassungsgegenstände zur Verwendung in Brandschutz-

konstruktionen wurde durch brandschutztechnische Eignungsnachweise an Bauteilen, ins-
besondere Brandprüfungen, im Rahmen dieses Zulassungsverfahrens erbracht. 

 Die Zulassungsgegenstände sind in brandschutztechnischer Hinsicht nachgewiesen. Andere 
Nachweise, wie z. B. der Dauerhaftigkeit, sind mit dieser allgemeinen bauaufsichtlichen 
Zulassung nicht erbracht. 

 Die Konstruktionsangaben der einzelnen Bauprodukten sind beim Deutschen Institut für 
Bautechnik hinterlegt. 
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 Die bauaufsichtlichen Anforderungen zum Brandverhalten, mindestens normalentflammbar1, 
werden für die vorgesehene Verwendung von den in dieser Zulassung genannten Baupro-
dukten eingehalten/erfüllt.  

2.1.2 Spezielle Stahlblechprofile für eine Unterkonstruktion mit und ohne Kühlkörper 
2.1.2.1 Allgemeines 
 Die speziellen Stahlblechprofile für eine Unterkonstruktion mit und ohne Kühlkörper und ihre 

zugehörigen Befestigungsmittel sind mit den Abmessungen und Materialeigenschaften ent-
sprechend den Anlagen 21 bis 23 und 26 sowie den nachfolgenden Festlegungen herzustel-
len. 

2.1.2.2 Ständerprofile 
 Es werden folgende Typen unterschieden:  

− Systemständer  
− Anschlussständer  
− Systemständer mit Ständerverstärkung und Kühlkörpern bestehend aus Systemständer, 

U-Profil und sog. Kühlkörper 
 Die Typen und Geometrien sind den Anlagen 01 und 02 zu entnehmen.  
 Für den Kühlkörper ist eine 9,5 mm dicke und 45 mm breite, nichtbrennbare1 Gipsplatte 

"Roku V2" vom Typ DF nach DIN EN 5202 mit den Materialeigenschaften entsprechend 
Anlage 23 zu verwenden. 

2.1.2.3 Wandanschlussprofile 
 Es werden folgende Typen unterschieden:  

− Wandanschlussprofile 
− Teleskopierbare Wandanschlussprofile 
Die Typen und Geometrien sind Anlage 02 zu entnehmen. 

2.1.2.4 Querkämpferprofile mit und ohne Kühlkörpern 
 Die Typen und Geometrien sind den Anlagen 02 und 03 zu entnehmen. Für die Kühlkörper 

sind zwei 12,5 mm x 20 mm (in den Flanschbereichen) und eine 12,5 mm x 53/75 mm (im 
Stegbereich), nichtbrennbare1 Gipsplatten "Roku V2" vom Typ DF nach DIN EN 5202 ent-
sprechend Anlage 23 zu verwenden. 

2.1.2.5 Boden/Decken- und L-profile  
 Die Typen und Geometrien sind Anlage 04 zu entnehmen. 
2.1.2.6 Eckpfostenprofile mit Kühlkörpern 
 Die Typen und Geometrien sind den Anlagen 08 und 09 zu entnehmen. Für die Kühlkörper 

sind nichtbrennbare1 Gipsplatten "Roku V2" vom Typ DF nach DIN EN 5202 entsprechend 
Anlage 23 wie folgt zu verwenden: 
− 90° Eckpfostenprofil: 

− zwei 9,5 mm dicke, nichtbrennbare1 Gipsplatten (im sog. Inneneckbereich) und drei 
9,5 mm dicke Gipsplatten (im sog. Außeneckbereich), 

− zusätzlich zwei 9,5 mm dicke Gipsplatten für die Eckausfüllung im Inneneckbereich 
entsprechend Anlage 08 mit Aluwinkelprofil 20 x 20 x 1,5 mm bekleidet, 

− > 45° bis ≤ 135° Eckpfostenprofile: 
− zwei 9,5 mm dicke nichtbrennbare1 Gipsplatten (im sog. Inneneckbereich) und drei 

9,5 mm dicke Gipsplatten (im sog. Außeneckbereich)  
                                                      
1  Bauaufsichtliche Anforderungen, Klassen und erforderliche Leistungsangaben gemäß der Technischen Regel 

A 2.2.1.2 (Anhang 4) der Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (MVV TB), Ausgabe 2020/1, 
s. www.dibt.de 

2  DIN EN 520:2014-09 Gipsplatten – Begriffe, Anforderungen und Prüfverfahren 
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2.1.2.7 Befestigungsprofile und Befestigungsmittel 
Es sind folgende Befestigungsprofile, ggf. in Verbindung mit den entsprechenden Verbin-
dungsmitteln der nachfolgenden Typen, mit den Geometrie und Abmessungen wie folgt 
herzustellen: 
− Stellfuß mit Gewindestift inklusive U-Bügel entsprechend Anlage 01 
− Querkämpferwinkel entsprechend Anlage 02 
− Querkämpferwinkel bei Ständerverstärkung entsprechend Anlage 02 
− Befestigungsbügel in Verbindung mit Decken-/Boden-L-Profile entsprechend Anlage 04 
− Ständerbefestigungswinkel Typ 1 entsprechend Anlage 05 
− Ständerbefestigungswinkel Typ 2 entsprechend Anlage 05 
− Ständerbefestigungswinkel Typ 3 entsprechend Anlage 05 
− Wandanschluss-Befestigungswinkel Typ 1 entsprechend Anlage 05 
− Wandanschluss-Befestigungswinkel Typ 2 entsprechend Anlage 05 
− Wandanschluss-Winkelprofil entsprechend Anlage 07 
Die Abmessungen und Materialeigenschaften sind den Anlagen 21, 22 und 26 zu entneh-
men. 

2.1.3 Rahmenelemente 
2.1.3.1 Allgemeines 

Die Rahmenelemente bestehen im Wesentlichen aus einem Rahmen aus Aluminiumprofilen, 
Eckwinkeln und speziellen Einhängehaken, mit den Materialeigenschaften und Geometrien 
entsprechend den Anlagen 10 bis 19, wo zutreffend, der Verglasung (Scheiben und Dich-
tungen) entsprechend den nachfolgenden Abschnitten:  

2.1.3.2 Rahmen 
Die Abmessungen und Materialeigenschaften für die Bauprodukte der Rahmenelemente 
sind der Anlage 24 zu entnehmen. 

 Für den Rahmen sind  
− Verglasungsprofile Typ I mit aufgeklebter Scheibe, in den Varianten entsprechend den 

Anlagen 10 und 11 
− Verglasungsprofile Typ II rahmenverglast, in den Varianten entsprechend Anlage 12  
− Verglasungsprofile Typ III ohne Scheibe, in den Varianten entsprechend Anlage 12 
zu verwenden. 

2.1.3.3 Eckwinkel und Einhängehaken 
 Die Abmessungen und Materialeigenschaften für die Eckwinkel und Einhängehaken sind der 

Anlage 24 zu entnehmen. 
 Es sind folgende Eckwinkel entsprechend Anlage 13 für die Herstellung zu verwenden: 

− Eckwinkel ZEV2701 für Verglasungsprofile Typ I AV-272_ 
− Eckwinkel ZEV2611 für Verglasungsprofile Typ II AV-270_ 
− Eckwinkel ZWK2853 für Verglasungsprofile Typ III AV-2633 
Es sind folgende Einhängehaken entsprechend Anlage 12 zu verwenden: 
− Einhängehaken einseitig 
− Einhängehaken beidseitig 
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2.1.3.4 Verglasung 
2.1.3.4.1 Scheiben 

a) Scheibe für Rahmenelemente vom Typ I (mit aufgeklebter Scheibe) 
Es ist eine 6 mm bis 8 mm dicke Scheibe, wahlweise aus folgenden Gläsern zu verwen-
den: 
− thermisch vorgespanntem Kalknatron-Einscheibensicherheitsglas nach DIN EN 12150-23 

oder 
− mindestens normalentflammbarem1 Verbund-Sicherheitsglas mit ≥ 0,38 mm bis 

≤ 1,52 mm dicker PVB-Folie nach DIN EN 144494 des Unternehmens VETROTECH 
SAINT-GOBAIN INTERNATIONAL AG, Flamatt (CH), des Typs "VSG 33.4", jedoch 
nur bei Verwendung von lastabtragenden Unterstützungen entsprechend Anlage 11 

b) Scheibe für Rahmenelemente vom Typ II (rahmenverglast) 
Es ist eine 6 mm bis 8 mm dicke Scheibe, wahlweise aus folgenden Gläsern zu verwen-
den: 
− Floatglas (Kalk-Natronsilicatglas) nach DIN EN 572-95 oder 
− thermisch vorgespanntem Kalknatron-Einscheibensicherheitsglas nach DIN EN 12150-23 

oder 
− mindestens normalentflammbarem1 Verbund-Sicherheitsglas mit ≥ 0,38 mm bis 

≤ 1,52 mm dicker PVB-Folie nach DIN EN 144494 des Unternehmens VETROTECH 
SAINT-GOBAIN INTERNATIONAL AG, Flamatt (CH), des Typs "VSG 33.4" 

2.1.3.4.2 Dichtungsprofile 
Als Verglasungsdichtungen sind  
− sog. Verglasungsdichtungen mit Lippe des Unternehmens STRÄHLE Raum-Systeme 

GmbH, Waiblingen,  
− Dichtungsprofile des Unternehmens STRÄHLE Raum-Systeme GmbH, Waiblingen, 
entsprechend Anlage 13 zu verwenden. 
Die Typen und Geometrie sind der Anlage 25 zu entnehmen. 

2.1.3.5 spezielle Jalousien für Rahmenelemente  
Es sind die speziellen Jalousien des Unternehmens STRÄHLE Raum-Systeme GmbH, 
Waiblingen, aus 16 bzw. 35 mm breiten Leichtmetall-Jalousien6 entsprechend Anlage 20 
vorzurüsten. 

2.1.4 Glashalterungen und Glasauflager 
 Die Glashalterungen und Glasauflager sind mit den Abmessungen und Materialeigenschaf-

ten entsprechend Anlage 23 herzustellen.  
 Es werden folgende Typen bei Glashalterungen unterschieden: 

− Glashalte U-Profil entsprechend Anlage 06 
− Glashalte L-Profil entsprechend Anlage 06 
− Glashalter seitlich Typ 1.1 entsprechend Anlage 07 
− Glashalter seitlich Typ 1.2 entsprechend Anlage 07 
Die Glasauflager (sog. Sockeleinlage) sind entsprechend Anlage 07 herzustellen.  

                                                      
3  DIN EN 12150-2:2005-01 Glas im Bauwesen – Thermisch vorgespanntes Kalknatron-Einscheibensicherheits-

glas – Teil 2 Konformitätsbewertung/Produktnorm 
4  DIN EN 14449:2005-07 Glas im Bauwesen – Verbundglas und Verbund-Sicherheitsglas – 

Konformitätsbewertung/Produktnorm 
5  DIN EN 572-9:2005-01 Glas im Bauwesen - Basiserzeugnisse aus Kalk-Natronsilicatglas - Teil 9: Konformi-

tätsbewertung/Produktnorm 
6  Konstruktions- und Materialangaben sind beim Deutschen Institut für Bautechnik hinterlegt. 
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2.2 Herstellung, Verpackung und Kennzeichnung 
2.2.1 Herstellung  
2.2.1.1 Allgemeines 
 Bei der Herstellung der Bauprodukte sind die jeweiligen Bestimmungen von Abschnitt 2.1 

einzuhalten. 
2.2.1.2 Herstellung der Bauprodukte 
 Für die Herstellung der 

− speziellen Stahlblechprofile für eine Unterkonstruktion mit und ohne Kühlkörper nach Ab-
schnitt 2.1.2 und 

− Glashalterungen und Glasauflager nach Abschnitt 2.1.4, 
jeweils hergestellt durch das Unternehmen STRÄHLE Raum-Systeme GmbH, Waiblingen, 
gelten die Bestimmungen nach Abschnitt 2.3. Diese Bauprodukte sind gemäß den beim 
Deutschen Institut für Bautechnik hinterlegten Konstruktionsangaben herzustellen.  

 Die Kühlkörper sind in die Systemständer mit Ständerverstärkung nach Abschnitt 2.1.2.2 und 
in die Querkämpferprofile für die Ausführung mit Kühlkörpern nach Abschnitt 2.1.2.4 sowie in 
die Eckpfostenprofile nach Abschnitt 2.1.2.6 entsprechend den Anlagen 01, 03, 08 und 09 
einzulegen und in den Eckpfostenprofilen durch Nägel in Abständen 500 mm zu befestigen. 

2.2.1.3 Herstellung der Rahmenelemente nach Abschnitt 2.1.3 
 Die Rahmenelemente sind aus den Bauprodukten nach Abschnitt 2.1.3 und entsprechend 

den Anlagen 10 bis 13 herzustellen. Die Rahmenprofile sind in den Ecken auf Gehrung zu 
schneiden und unter Verwendung der Stahl-Eckwinkel und Schrauben miteinander zu ver-
binden. Die speziellen Einhängehaken sind in Abständen gemäß der jeweiligen Haken-
Matrix auf den Anlagen 14 bis 18 an den Rahmenprofilen zu befestigen. 

 Für die Herstellung des Rahmenelementes vom Typ I sind die "Festlegungen zur Herstel-
lung der Klebeverbindungen zwischen dem Rahmen und der ESG- bzw. VSG-Scheibe nach 
Abschnitt 2.1.3.4.1" beim Deutschen Institut für Bautechnik hinterlegt.  

 Bei der Herstellung der Rahmenelemente vom Typ II sind die Verglasungsdichtungen mit 
Lippe nach Abschnitt 2.1.3.4.2 umlaufend in der entsprechenden Nut anzuordnen und die 
Scheibe nach Abschnitt 2.1.3.4.1 einzusetzen. 

 Bei der Herstellung der Rahmenelemente vom Typ III sind die Dichtungsprofile nach Ab-
schnitt 2.1.3.4.2 umlaufend in der entsprechenden Nut anzuordnen  

2.2.1.4 Korrosionsschutz 
 Es gelten die Festlegungen in den Technischen Baubestimmungen sinngemäß 

(z. B. DIN EN 1090-37, DIN EN 1993-1-38, in Verbindung mit DIN EN 1993-1-3/NA9). Sofern 
darin nichts anderes festgelegt ist, sind nach dem Zusammenbau nicht mehr zugängliche 
metallische Teile der Konstruktion mit einem dauerhaften Korrosionsschutz mit einem 
geeigneten Beschichtungssystem, mindestens jedoch Korrosionskategorie C2 nach 
DIN EN ISO 922310 mit einer langen Schutzdauer (> 15 Jahre) nach DIN EN ISO1294411, zu 
versehen; nach dem Zusammenbau zugängliche metallische Teile sind zunächst mit einem 
ab Liefertermin für mindestens noch drei Monate wirksamen Grundschutz zu versehen. 

                                                      
7  DIN EN 1090-3:2008-09 Ausführung von Stahltragwerken und Aluminiumtragwerken – Teil 3: Technische 

Regeln für die Ausführung von Aluminiumtragwerken 
8  DIN EN 1993-1-3:2010-12 Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten- Teil 1-3: Allgemeine 

Regeln - Ergänzende Regeln für kaltgeformte Bauteile und Bleche 
9  DIN EN 1993-1-3/NA:2010-12 Nationaler Anhang – National festgelegte Parameter - Eurocode 3: Bemessung und 

Konstruktion von Stahlbauten - Teil 1-3: Allgemeine Regeln- Ergänzende Regeln für 
kaltgeformte Bauteile und Bleche 

10  DIN EN ISO 9223:2012-05 Korrosion von Metallen und Legierungen - Korrosivität von Atmosphären - 
Klassifizierung, Bestimmung und Abschätzung (ISO 9223:2012 

11  DIN EN ISO 12944:1998-07 Beschichtungsstoffe - Korrosionsschutz von Stahlbauten durch Beschichtungs-
systeme - Teil 1: Allgemeine Einleitung (ISO 12944-1:1998 
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2.2.2 Verpackung 
 Die spezielle Stahlblechprofile für eine Unterkonstruktion mit und ohne Kühlkörper, Glashal-

terungen und Glasauflager sind als Gebinde vorzukonfektionieren und transportgerecht zu 
verpacken. Die speziellen Jalousienelemente sind - wo zutreffend - vorzukonfektionieren und 
mit den Rahmenelementen zu verpacken. 

2.2.3 Kennzeichnung 
2.2.3.1 Kennzeichnung der speziellen Stahlblechprofile für eine Unterkonstruktion mit und ohne 

Kühlkörper nach Abschnitt 2.1.2 und der Glashalterungen und Glasauflager nach Ab-
schnitt 2.1.4  

 Die spezielle Stahlblechprofile für eine Unterkonstruktion mit und ohne Kühlkörper und Glas-
halterungen und Glasauflager und/oder ihre Verpackung und/oder ihr Beipackzettel und 
/oder der Lieferschein der Bauprodukte müssen vom Hersteller mit dem Übereinstim-
mungszeichen (Ü-Zeichen) nach den Übereinstimmungszeichen- Verordnungen der Länder 
gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen 
nach Abschnitt 2.3 erfüllt sind. 

 Die Bauprodukte müssen jeweils einen Aufdruck oder Aufkleber mit folgenden Angaben auf-
weisen: 
− Gebinde-Bezeichnung 
− Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) mit 

− Name des Herstellers 
− Zulassungsnummer: Z-19.140-2510 

− Herstellungsjahr: 
2.2.3.2 Kennzeichnung der Rahmenelemente 
 Die Rahmenelemente nach Abschnitt 2.1.3 und/oder ihre Verpackung und/oder ihr Beipack-

zettel und/oder der Lieferschein der Rahmenelemente müssen vom Hersteller mit dem 
Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) nach den Übereinstimmungszeichen-Verordnungen 
der Länder gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraus-
setzungen nach Abschnitt 2.3 erfüllt sind. 

 Die Rahmenelemente müssen jeweils einen Aufdruck oder Aufkleber mit folgenden Angaben 
aufweisen: 
− Rahmenelement "Typ I" für Brandschutzverglasung "Strähle System 2000 Multistop"  

bzw. 
Rahmenelement "Typ II" für Brandschutzverglasung "Strähle System 2000 Multistop" 
bzw.  
Rahmenelement "Typ III" für Brandschutzverglasung "Strähle System 2000 Multistop " 

− Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) mit 
− Name des Herstellers 
− Zulassungsnummer: Z-19.140-2510 

− Herstellungsjahr: 
− Bildzeichen oder Bezeichnung der Zertifizierungsstelle  

(nur für Rahmenelement vom Typ I") 

2.3 Übereinstimmungsnachweise 
2.3.1 Allgemeines  
2.3.1.1 Die Bestätigung der Übereinstimmung der  

− speziellen Stahlblechprofile für eine Unterkonstruktion mit und ohne Kühlkörper nach Ab-
schnitt 2.1.2 und 
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− Glashalterungen und Glasauflager nach Abschnitt 2.1.4 
mit den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss für jedes Her-
stellwerk mit einer Übereinstimmungserklärung des Herstellers auf der Grundlage einer 
Erstprüfung durch den Hersteller und einer werkseigenen Produktionskontrolle erfolgen.  
Die Übereinstimmungserklärung hat der Hersteller durch Kennzeichnung der Bauprodukte 
mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) unter Hinweis auf den Verwendungszweck 
abzugeben.  

2.3.1.2 Übereinstimmungsnachweis für die Rahmenelemente vom Typ I  
 Die Bestätigung der Übereinstimmung der Rahmenelemente vom Typ I mit aufgeklebter 

Scheibe nach Abschnitt 2.2.1.3 mit den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen 
Zulassung muss für jedes Herstellwerk mit einer Übereinstimmungserklärung des Herstellers 
auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und eines Übereinstimmungs-
zertifikats einer hierfür anerkannten Zertifizierungsstelle sowie einer regelmäßigen Fremd-
überwachung durch eine anerkannte Überwachungsstelle nach Maßgabe der folgenden 
Bestimmungen erfolgen:  

 Für die Erteilung des Übereinstimmungszertifikats und die Fremdüberwachung einschließlich 
der dabei durchzuführenden Produktprüfungen hat der Hersteller der Rahmenelemente nach 
Abschnitt 2.2.1.3 eine hierfür anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfür anerkannte 
Überwachungsstelle einzuschalten.  

 Die Übereinstimmungserklärung hat der Hersteller durch Kennzeichnung der Rahmenele-
mente vom Typ I mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) unter Hinweis auf den 
Verwendungszweck abzugeben.  

 Dem Deutschen Institut für Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr 
erteilten Übereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben. Dem Deutschen Institut für 
Bautechnik ist zusätzlich eine Kopie des Erstprüfberichts zur Kenntnis zu geben. 

2.3.1.3 Übereinstimmungsnachweis für die Rahmenelemente vom Typ II und vom Typ III 
 Die Bestätigung der Übereinstimmung der Rahmenelemente vom Typ II, rahmenverglast, 

und vom Typ III, ohne Scheibe nach Abschnitt 2.2.1.3 mit den Bestimmungen dieser allge-
meinen bauaufsichtlichen Zulassung muss für jedes Herstellwerk mit einer Übereinstim-
mungserklärung des Herstellers auf der Grundlage einer Erstprüfung durch den Hersteller 
und einer werkseigenen Produktionskontrolle erfolgen.  

 Die Übereinstimmungserklärung hat der Hersteller durch Kennzeichnung der Rahmenele-
mente vom Typ II und vom Typ III mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) unter 
Hinweis auf den Verwendungszweck abzugeben.  

2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle 
 In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzu-

führen. Unter werkseigner Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende kon-
tinuierliche Überwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die von 
ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen 
Zulassung entsprechen. 

 Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die im Folgenden aufgeführten Maß-
nahmen einschließen: 
− Beschreibung und Überprüfung der Ausgangsmaterialien und der Bestandteile 
− Die werkseigene Produktionskontrolle an den speziellen Stahlblechprofilen für eine Un-

terkonstruktion zur Herstellung der speziellen Profile des Unternehmens STRÄHLE 
Raumsystem GmbH, Waiblingen, nach Abschnitt 2.1.2.1 soll außerdem die im Folgenden 
aufgeführten Maßnahmen einschließen: 
− Bei jeder Materiallieferung sind die in Abschnitt 2.1.2.2 geforderten Werkstoffeigen-

schaften des Ausgangsmaterials zu überprüfen.  
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− Für die Stahlbleche der Sorte DX51D+Z zur Herstellung der speziellen System-
ständerwand- und Anschlussprofile sowie Verbindungsmittel aus Stahlblech des Unter-
nehmens STRÄHLE Raumsystem GmbH, Waiblingen, nach Abschnitt 2.1.2.2 ist die 
Übereinstimmung mit den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulas-
sung hinsichtlich des Nachweises der Werkstoffeigenschaften des Ausgangsmaterials 
durch ein Abnahmeprüfzeugnis 3.1 nach DIN EN 1020412 des Herstellers nachzuweisen.  

− Zusätzlich gelten für die Rahmenelemente vom Typ I nach Abschnitt 2.2.1.3 die 
"Maßnahmen zur werkseigenen Produktionskontrolle an den Rahmenelementen vom 
Typ I nach Abschnitt 2.2.1.3"13. 

 Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszuwer-
ten. Die Aufzeichnungen müssen mindestens folgende Angaben enthalten: 
− Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile 
− Art der Kontrolle oder Prüfung 
− Datum der Herstellung und der Prüfung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials 

oder der Bestandteile 
− Ergebnis der Kontrollen und Prüfungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den Anfor-

derungen 
− Unterschrift des für die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen 

 Die Aufzeichnungen sind mindestens fünf Jahre aufzubewahren. Sie sind dem Deutschen 
Institut für Bautechnik und der zuständigen obersten Bauaufsichtsbehörde auf Verlangen 
vorzulegen. 

 Bei ungenügendem Prüfergebnis sind vom Hersteller unverzüglich die erforderlichen Maß-
nahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen nicht 
entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit übereinstimmenden ausge-
schlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch möglich und zum 
Nachweis der Mängelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prüfung unverzüglich zu 
wiederholen. 

2.3.3 Fremdüberwachung  
 In jedem Herstellwerk der Rahmenelemente vom Typ I nach Abschnitt 2.2.1.3 ist die werks-

eigene Produktionskontrolle durch eine Fremdüberwachung regelmäßig zu überprüfen, min-
destens jedoch zweimal jährlich.  

 Im Rahmen der Fremdüberwachung ist eine Erstprüfung der Rahmenelemente nach Ab-
schnitt 2.2.1.3 durchzuführen. Weitere Vorgaben sind nach Maßgabe der fremdüber-
wachenden Stelle durchzuführen. Die Probenahme und Prüfungen obliegen jeweils der an-
erkannten Überwachungsstelle.  

 Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdüberwachung sind mindestens fünf Jahre aufzu-
bewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Überwachungsstelle dem Deut-
schen Institut für Bautechnik und der zuständigen obersten Bauaufsichtsbehörde auf Ver-
langen vorzulegen.  

 
 
Heidrun Bombach Beglaubigt 
Referatsleiterin Salimian 

                                                      
12  DIN EN 10204:2005-01 Metallische Erzeugnisse – Arten von Prüfbescheinigungen 
13  Die "Maßnahmen zur werkseigenen Produktionskontrolle an den werkseitig vorgefertigten Rahmenelemente nach 

Abschnitt 2.2.1.3" sind beim Deutschen Institut für Bautechnik hinterlegt. 
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